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gez. Jeschke 
gez. Hake-Söhle 
Wirtschaftsprüfer 

 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 16.11.2010 
beschlossen: 
 
1. Der Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes 

zum 31. Dezember 2009 mit der Bilanzsumme auf 
der Aktiv- und Passivseite von 50.797.225,60 € 
und der Lagebericht 2009 werden festgestellt. 
 

2. Der Werkleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2009 
Entlastung erteilt. 

 
_______________ 

 
Vorstehender Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 
2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der 
Jahresabschluss liegt in der Zeit vom 02.12. bis 
10.12.2010 zur Einsichtnahme in der Verwaltung des 
Landkreises Leer Abfallwirtschaftsbetrieb, Friesenstra-
ße 33/35, 26789 Leer, Zimmer 3.15, aus. 
 
Leer, 18.11.2010 

 
Landkreis Leer Abfallwirtschaftsbetrieb 

Werkleitung 
__________________________________________ 

 
Bauleitplanung der Stadt Weener (Ems) 

 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 61 W „Vo-
gelsang“ gemäß § 13a BauGB in Textform 
 
Der Rat der Stadt Weener (Ems) hat in seiner Sitzung 
am 30.09.2010 die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 61 W “Vogelsang“ gemäß § 13a BauGB in Text-
form als Satzung beschlossen. Die Änderung des Be-
bauungsplanes umfasst u. a. die Festsetzung eines 
Kinderspielplatzes für die Kinderkrippe, Schulstraße. 
Geltungsbereich siehe nachstehend. 
 

 
 

8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 W 
„Hütthaussiedlung“ gemäß § 13a BauGB   
 
Der Rat der Stadt Weener (Ems) hat in seiner Sitzung 
am 30.09.2010 die 8. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 15 W „Hütthaussiedlung“ gemäß § 13a BauGB als 
Satzung beschlossen. Die Änderung des Bebauungs-
planes umfasst Teilflächen westlich der Rostocker 
Straße. Hier werden Flächen für Gewerbegebiete so-
wie für Mischgebiete festgesetzt. Der Geltungsbereich 
der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 W ist 
dem nachfolgenden Kartenausschnitt zu entnehmen.  
 
Weiterhin beschloss der Rat, die bisherige 8. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 15 W „Hütthaussiedlung“ 
gemäß § 13a BauGB, die seit dem 02.11.2009 rechts-
verbindlich ist, bei Rechtsverbindlichkeit der 8. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 15 W (neu) aufzuhe-
ben.  

 

 
 

 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 61 W „Vo-
gelsang“ gemäß § 13a BauGB einschl. Präambel, Be-
gründung und die 8. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 15 W „Hütthaussiedlung“ gemäß § 13a BauGB 
einschl. Begründung, Lärmschutzgutachten mit 1. 
Ergänzung und die Bebauungsplanänderung liegen 
vom Tage der Ausgabe dieses Amtsblattes im Rathaus 
der Stadt Weener, Osterstraße 1, 26826 Weener, 
Zimmer 33, öffentlich aus und können während der 
Dienststunden oder außerhalb dieser Zeit nach Ver-
einbarung von jedermann eingesehen werden und 
über deren Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 61W „Vogelsang“ gemäß § 13a 
BauGB in Textform und die 8. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 15 W „Hütthaussiedlung“ gemäß § 13a 
BauGB rechtsverbindlich (§ 10 BauGB). Gleichzeitig 
tritt die bisherige 8. Änderung des Bebauungsplanes 


